
— 601. —

Punkte im Catechismus: Wir erlangen die Nachlaſſung der
ewigen Strafen „und eines Theiles der zeitlichen.“ (Dieſe Faſſungfindet ſich auch im Deharbe'ſchen Catechismus.)St Oswald bei Freiſtadt. Pfarrvikar ſef Sailer

VII Re  Uution Vermittelung des Beichtvaters und Beichtſigill.) Der Brandſtifter Cajus, der die
Brandaſſekuranz um mehrere Tauſend Gulden geſchädigt hat,reumüthig Reſtitution leiſten und erſuchte ſeinen Beichtvater, ihmvermittelnd an die Hand 3u gehen Dieſer trug kein Bedenken, ihmeine angedeihen 3u laſſen Nach gegenſeitigem Uehereinkommen
überbrachte Cajus die Reſtitutionsſumme, E der Beichtvaterdurch Poſtanweiſung nach und nach an die Kammer der Brand
aſſekuranz einbeförderte. Die Ueberſendungsgebühren vergütete ajus,der überdieß wünſchte, die Poſtſcheine 3u beſitzen, vorzugsweiſe um
mn der Lage zu ſein, eventuell ſeinen Erben ſeiner Zeit den Beweis

liefern, daß EL die von ihm contrahirte Reſtitutionspflicht nochgeleiſtet und nicht als Reallaſt auf ſie (die Erben) habe über
gehen laſſen; dieſe Poſtſcheine wurden ihm ſelbſtverſtändlich nichtvorenthalten.

Indeſſen die ache nicht verborgen bleiben.
Ein Poſtbote, der unter anderen Geldſendungen auch jene,die die Kammer der Brandaſſekuranz adreſſirt war, die Poſtanſtalt überbringen 0  e und nicht eigens zur Verſchwiegenheitrmahnt worden war, erzählte, gutmüthig und redſelig wie war,einigen Bekannten von ſeinem Auftrage; der Poſtbeamte, welcherdie Poſtſendungen 3u verbuchen und expediren atte, und die

zweite und dritte Einſendung die genannte Kammer auffallendfand, unterdrückte ſeine Gedanken hierüber nicht. Durch die anfänglich Wenigen, 25 Um die Thatſache der wußten,wurde ſie mn weiteren Kreiſen (kannt. Auch die Sicherheitsorganeerhielten davon Kenntniß; ſie ſetzten ihre bisher vergeblichen Be
mühungen, den Urheber des Schadenfeuers ausfindig 3u machen,der In der Nähe eine menſ

iche Wohnung In ran geſteckt und
dadurch gänzlich zerſtört atte, eifriger fort Nachdem die erdachts⸗gründe gegen Aju ſich gemehrt nd bis 3u einem halben Beweis
geſteigert hatten, wurde EL auf Befehl des Unterſuchungsrichtersverhaftet. In ſeinem Beſitze fanden ſich die Poſtſcheine we  6 die
Einſendung der Reſtitutionsſumme die Kammer der Brand—⸗
aſſekuranz bezeugten; ſie wurden ihm abgenommen und dem Richtereingehändigt ud bildeten einen belaſtenden Beweis ihn Ajuwurde vom Staatsanwalt des Verbrechens der Brandſtiftung QAn
eklagt, von dem Schwurgericht durch den ſpru der Geſchwo
Trenen esſelben Verbrechens für huldig Tklärt und vom Richter
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Collegium 3u der geſetzlich niederſten Strafe, ſowie zur Tragung
der Prozeßkoſten verurtheilt. Die bereits erfolgte Reſtitution die
Brandaſſekuranz, die durch die Poſtſcheine bewieſen war, wurde
beim Ausmaß der Strafe al mildernder Umſtand In Rechnung
gebracht. Von weiterer Entſchädigung der durch die Brandſtiftung
Beſchädigten wurde Umgang genommen, da dieſelben durch die
Brandaſſekuranz abgefunden paren, während leſe Ur die
Cajus Inter Vermittelung des Beichtvater eingeſendete Reſtitutions⸗
ſumme ſchadlos gehalten und befriedigt war

Dem Beichtvater, der den reumüthigen Aju vor Infamie,
vor gerichtlicher Verfolgung U etten wo  , ging da Schick
ſal esſelben tief 3u Herzen; wiederholt prüfte EL ſein eigenes Ver⸗
halten ihm gegenüber; eS tauchte der Zweifel I ihm auf, EL habe
ſeiner Pflicht ni mM a  Eg entſprochen. Er ntſchloß ſich, um
Beruhigung zu finden, 6610 naomine den Fall einem Conſiliarius
mitzutheilen und darüber Aufklärung bitten, ob der eicht⸗
ater nich In ſchuldbarer elſe das Beichtſigill erletzte und ob
nicht dem Aju Reſtitution zu leiſten habe

Der Conſiliarius Der Beichtvater hat das eicht⸗
ſigill nich verletzt, nicht direkt, auch ni indirekt und kann deß
wegen für frei von jeder Schuld in dieſer Hinſicht rklärt werden.

Er hat das Sigill nich direkt verletzt, denn eLr offenbarte
nichts ausdrücklich QAus der Beicht de aju oder äber ſie, was
3u ſeiner Beläſtigung dienen onnte (Cf. Mueller. 60 INIOT IIIL

II 169 1I 392); hat eS nicht indirekt verletzt. Aller—
dings etzte ex, die von ihm übernommene Vermittelung der Reſti
utibn vollziehend, eine Handlung, die eine olge und Wirkung der
vorausgegangenen El war und als äußere That von Andern
wahrgenommen werden konnte; allein ſie ermöglichte den wirklichen
Zeugen derſelben keineswegs, eine ſichere Kenntniß der Beicht des
Cajus oder deſſen, was Inter da igi fällt, zu gewinnen. Die
ſpäter Aju erhobenen Verdachtsgründe und Belaſtungs⸗
momente ſtehen uuLr Aceidente und entfernt mit der Leiſtung der
Reſtitution, ſo weit ſie der Beichtvater vermittelte, im Zuſammen⸗
hang; ſie haben eine andere Uelle Ueberdieß andelte der Beicht⸗
Qater und dieſes dürfte entſcheidend ſein nicht ohne Erlaub
niß des Cajus, zu deſſen Gunſten das Sigill beobachten iſt und
der wirkſam von der Pflicht ſeiner Beobachtung entbinden konnte.
Indem Aju den Beichtvater um die Uebermittelung der betreffen—
den Reſtitutionsſumme erſuchte und über die Art und Weiſe threr
Einſendung die betreffende Kammer ſich mit ihm verſtändigte,
gab ihm zugleich die Erlaubniß, von dem, was Iu der Beicht
mitgetheilt Urde, ſoweit CS für den genannten Zweck nothwendig
war, Gebrauch 3u machen, ſe enn M der Beicht nicht
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ausdrücklich waäre erwähnt worden; ETL gab ſie, wiewohl Be
wußtſein ſeiner flicht veranlaßt und moraliſch genöthigt, Ungezwungenund frei, weßwegen an threy Wirkſamkeit für den Beichtvater nichtzweifeln iſt Der Beichtvater In dieſem Geſchäfte al Mandatar
de Schuldners Cajus oder Aus Geſchäftsführer des Gläubigers, der
Brandaſſekuranz, betrachtet werden (Cf Lehmkuhl. I. U —030

640 EL hat 2 keiner Weiſe die ihm gewordene Erlaubnißmißbräuchlich überſchritten; eine Inter Umſtänden bedenkliche Ueber
ſchreitung der Erlaubniß 0 eS ſein können, enn Er gegen oder
ohne Zuſtimmung des Cajus weitere Vermittler der Reſtitution,B einen onfrater oder die biſchöfliche Behörde beigezogen hätte,da auch hnen gegenüber da Beichtſigill 3u beobachten und
irekte und indirekte Verletzung ſicher 3u ſtellen war Da der
Beichtvater un einem Verhalten gegen Cajus keine ere theolo⸗giſ Schuld contrahirte, da ferner die ſpäter für Cajus ent
ſtandenen zeitlichen Nachtheile nich wirkſam verurſachte, nich ein⸗
mal vorausſehen konnte, iſt EL der Pflicht ihm Schaden⸗erſatz zu leiſten, gleichmäßig freizuſprechenMün hen Univerſitäts⸗Profeſſor Dr 0 M U

III (Geltung  ereich der biſchöflichen Reſer vate.)Wie die biſchöfliche Jurisdiction, hat auch die iſchöfliche Reſervation,die 10 nichts uderes iſt als eben eine Bethätigung jener UrchBeſchränkung der Jurisdictionsbefugniſſe der untergebenen Bußrichter,
14  1  e Wirkung und verbindliche Kraft für den ganzen mfangde biſchöflichen Jurisdictionsbezirkes, alſo für alle innerhalb der
löceſe beichthörenden rieſter, aber auch NUuL für jenen und uur
für dieſe, kann alſo über die Grenzen der iöceſe hinaus, elbſt aufuntergebene Bußrichter, keine rechtliche Wirkung ausüben, und iſt
eS klar, daß, wie die Reſervation, auch die Berechtigung oder
Nichtberechtigung zur Abſolution von biſchöflichen Reſervatfällen ſichnach dem rte richtet, das Bußgericht ſtattfindet oder die Beichtabgelegt wird, u aber nach dem Orte, wo die reſervirte Sünde
begangen wurde Tritt alſo der Pönitent, der wo immer eine zwarIn der eigenen Diöceſe nich reſervirte, bh aber AI der Nachbar⸗diöceſe reſervirte Sünde begangen hat, un dieſe Nachbardiöceſe I  ber,
ſo verfällt EL der Reſervation und kann In der Nachbardiöceſe von
einem daſelbſt beichthörenden Prieſter, und ſei eS auch ern rieſter
Aus der löceſe des Pönitenten, ja ſei eS ſe der eigene Pfarrerdesſelben, ohne ſpecielle Bevollmächtigung Ordinarius der Nachbar⸗diöceſe nicht giltig losgeſprochen werden.

„Reéservatio Stringit locum Et Dersonas (tum COnfessarium
t. quidem directe t immediate. tum poenitentem, quamvis tan-
tum indirecte t mediate uUtique exceptis tum COnhfessariis


